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Circulare
des k. k Rieder ?Oster. Appellatiens

Obergerichtes.
und Criminal

s^ aut Erlasses des Herrn k. k. Justiz - Ministers 66o . Kremsier vom 4.,
erhalten den 6 . December 1848 , Zahl 2545 , kommen dem Justiz - Mini¬
sterium sehr häufig Recurse und sonstige Eingaben zu, welche nicht in seinem
mit allerhöchster Genehmigung Sr . k. k. Majestät vom iv . August 1848
festgesetzten und mit der Kundmachung vom 21 . August 1848 bekannt
gegebenen Wirkungskreis gehören , sondern die nach K. 4 jener Kund¬
machung den Gerichtsbehörden mit völliger Unabhängigkeit von dem Justiz-
Ministerium zustehende Rechtsprechung betreffen , und daher von dem
Justiz - Ministerium an die kompetente Gerichtsbehörde abgetreten werden
müssen.

Da nun hierdurch einerseits dem Ministerium ein die Förderung
der ihm vermöge seines Wirkungskreises obliegenden wichtigen Geschäfte
benachtheiligender und zweckloser Zeitaufwand verursacht wird , anderer¬
seits aber auch denjenigen , welche sich mit einer Beschwerde oder sonstiger
Eingabe irrig an das Ministerium statt an die kompetente Gerichtsbehörde
wenden , durch die mögliche Versäumung der in der Gerichtsordnung
bestimmten Fristen ein wichtiger Nachtheil zugehen kann , so wird zur
Beseitigung dieses Übelstandes über Aufforderung des Herrn k. k. Justiz-
Ministers vom k. k. Nieder - Öfter . Appellations - Gerichte auf den § . 4
der mit Regierungs - Circulare (in Nieder - Österreich vom 11. Septem¬
ber 1848 , Zahl 43232 , und in ob der Enns vom 12 . September 1848,
Zahl 22527 ) kundgemachten provisorischen Vorschrift über den Wirkungs¬
kreis des k. k. Justiz - Ministeriums vom 21 . August 1848 , Zahl 2545,
verwiesen , wornach die Gerichtsbehörden das Richteramt in allen Be¬
ziehungen völlig unabhängig von dem Justiz - Ministerium nach den
bestehenden Gesetzen zu verwalten haben , daher Rekurse oder sonstige
die Ausübung der Gerichtsbarkeit betreffende Eingaben bei den kompe¬
tenten Gerichtsbehörden und nicht bei dem Justiz - Ministerium zu über¬
reichen sind.

Wien den 12 . Deeember 1848.

Sormnaruga m. p.

Aus der k. k. Hof « und Staatsdruckerei.
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